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sind. Wird diese Mindestzahl konkurrierender programme
nach g 20 LMedienG nicht erreicht, so läßt S 22 LMediänG die
Erteilung von Zulassungen zu unter der Väraussetzung, daß
auf andere Weise die,Gewährleistung der Meinungsvi"äifalt
sichergestellt ist. g 22 Abs. 1 LMedienG legt hierfür dei Grund_
satz_ fest. g 22 Abs.2 un-d 3 L_MedienG legln bestimmte Regel_
modelle fest, in denen diese Grundsätze ils erreicht arrger"i"r,
werden können. Das Landesmediengesetz geht dabei üon fol_
genden Regelfällen aus:
a. Der Veranstalter wird getragen von Vertretern der im Ver_
breitungsgebiet wesentlichen Meinungsrichtungen.
b. Der Veranstalter bietet nach seinei Organisation wie auch
nach seinem Programmschema und seinen programmgrund_
sätzen die Gewähr dafür, daß seine Sendungen irrsgesirrt ein
ausgewogenes Meinungsbild vermitteln. Zur Erfülung der
organisatorischen Gewährleistung soll nach diesem Modell ein
Programmbeirat gebildet werden, der sich aus Vertretern der
im Verbreitunqsgebiet wesenilichen Meinungsrichtungen
zusarnmensetzt. Die Gewährleistung muß nach diesem Modeü
rechtlich bindend, d.h. festgelegt in entsprechenden vertragli_
chen Bindungen oder in der gesellschäftsrechtlichen Kän_
struktion, erfolgen.
c. Ein weiteres Modell, sofern die Voraussetzungen nach den
P9j$"" Regelfällen Buchstabe a und b nicht g:egeben sind,
bildet nach g 22 Abs.3 LMedienG die Verpflichtuäg"des Veran_
stalters, einen angemessenen Teil seiner Sendezäit in Form
eines offenen Kanals oder in anderer weise für Beiträge solcher
Meinungsrichtungen zur Verfügung zu stellen, die ln seinen
S_endungen sonst nicht benicksichtfut sind. Auch hier hat der
Veranstalter durch die örtliche und inhaltliche Ausgestaltung
des offenen Kanals die erforderliche Sicherung der üeirrungsl
vielfalt zu gewährleisten. Den Ausschluß rn-ehrfacher pio_
grammveranstaltung durch einen Veranstalter im gleichen
Verbreitungsgebiet regelt g 19 LMedienG.
2. Finanzierung, Werbebeschränkungen
Die tr'inanzierungsmöglichkeiten für programmangebote sind
in g 29 LMedienG genannt. Das LandesmediengesetT enthält in
$30 ausführliche Werbebeschränkungen, auf die hier verwie-
sen wird. Insbesondere ist bereits bei der Finanzierung eines
Programms die zeitliche Begrenzung der Werbung auf i0 vom
Hundert der täglichen Sendezeit zu beachten.
3. Programmgrundsätze, Verfahrenspflichten der Veranstalter
Von besonderer Bedeutung für die Zulassung eines Rundfunk-
veranstalters ist, daß er die Gewähr dafür bieten kann, daß die
allgemeinen Programmgrundsätze nach $48 LMedienG, der
Jugendschutz,nagh g 49 LMedienG sowie die Sorgfaltspflich-
ten nach g 50 LMedienG erfüllt werden.

Darüber hinaus haben die Veranstalter Verfahrenspflichten
gem. gg 51 bis 56 LMedienG zu erfülen. Hierbei wird iirsbeson_
dere auf die Pflicht hingewiesen, einen verantworilichen
Redakteur zu bestellen. Zum Schutz personenbezogener Daten
ist die Einhaltung der gg ?3 bis 80 LMedienG vom Veranstalter
zu gewährleisten.

4. Zulassungsarten, Eigenproduktionen
Die Zulassung wird ausgesprochen für eine bestimmte Verbrei_
tungsart, für ein Verbreitungsgebiet, für eine programmart, für
eine Programmkategorie sowie für eine Sendezöit. Im einzel_
nen wird hierzu verwiesen auf $ 1? LMedienG, zum Zwecke der
Definition auch auf $2 LMedienG.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß nach $ 1g Abs. 2 Nr. 1
LMedienG bei der durch die Beschränkung der"übertragungs_
kapazität gegebenenfalls erforderlichen Aüfteilung a". S""äu_
zeit ein hoher Anteil eigengestalteter Beiträge porftiu berück_
sichtigt wird. Das Landesmediengesetz will hier wie auch in
anderen Vorschriften (siehe zum Beispiet gg 14 Abs. 2 Nr. 4, 24
Abs- 1) eine Präferenz-für Eigenproaut<tioiän und für Beiträge
zur kulturellen Vielfalt des Landes aussprechen. Darüber hii_
aus ist gem. 924 Abs. 1 Nr. 2b LMedienG der Anteil der im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in einem Mitglieds_
staat der E.G hergestellten programmbeiträge angemessen zu
DemcKstcntlgen.

V I L Zula s sung syerfah ren
Nach Eingang des Antrags auf Zulassung als privater Veran_
stalter von Hörfunk- und Fernsehprog.arimenbder rundfunk_
ähnlicher Kommunikationsdienste wärden die unterragu" 

""rEinhaltung der Form_ und auf Vollständigkeit entsprächend
diesem Merkblatt und dem Landesmedien"gesetz geprüft. Vor
Ablauf der Bekanntmachungsfrist kann t<äine nätictreidung
getroffen werden. Bei Unvollständigkeit der Antragsunterlal

F_"1r yi.,g dem.Antragsteller Gelegenheit zur Nach"besserung
rnnerhalb der Antragsfrist gegeben.

Sofern in einem Verbreitungsgebiet nicht genügend Frequen_
zen oder Kabelkanäle zur Verfügung stehen-, umäle Zulaisun_
gen l1n beantragten Umfang aussprechen zu können, wirkt die
Landesanstalt für Kommunikation nach $1g LMedienG auf
eine Einigung der Antragsteller über eine Äufteilung der Sen_
dezeiten oder eine Kooperation hin. Kommt eine Einfiung oder
Kqoperation nicht zustande, nimmt die Landesaistait tri.
Kommunikation die Aufteilung nach Maßgabe des $ 1g Abs. 2
bis 4 LMedienG selbst vor. Die LandesansTalt nimmt im Falle
einer auch durch Aufteilung der Sendezeiten nicht für die
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...zum stilvollen Dinner zu zweit, zur flamilien-
feier in festlichem Rahmen, zum Arbeitsessen,
3uT T!,gyng, -zur _Übemachhrng in unseren
behaglichen, komfiortablen Ziminern und Sui-
ten, zum gemütlichen Fhjhstück vom reich-
haltigen mARmfn-Buffet, zum Joqqen um den
Maschsee mit anschließendem Biunch, zum
Kaffeeklatsch, zu einem Drink (odermehreren)
in unserer tlotelbar mit pianomusik oder zu
einer rauschenden Ballnacht in unserem Fest-
saal mit Bühne.

Übrigens: Auch, wenn Sie kein Hotelgastsind,
freuen wir uns auf lhren Besuch in-unserem
tlallenschwimmbad mit Sauna und Sotarium.
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